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Abteilung 8.1 - Personalangelegenheiten des Wissenschaftlichen Personals 
Einstellungsunterlagen für 

 

 
Studentische Hilfskräfte 
 

- Einstellungsantrag (wird von der Hochschuleinrichtung ausgestellt) 
- 2 Studienbescheinigungen 
- Kopie Personalausweis 
- Kopie Krankenversicherungskarte 
- Lohnsteuerkarte 2010 oder Lohnsteuerbescheinigung 2012  
- Kopie der Aufenthaltserlaubnis (nur für Ausländer außerhalb der EU) 
- Erklärung zur möglichen Beschäftigungsdauer *  
- LBV-Vordrucke * 

(Persönliche Angaben; Statuserklärung zur Sozialversicherung SHK) 
 

 
 
Wissenschaftliche Hilfskräfte 
 
Zusätzlich zu den o.a. Unterlagen für studentische Hilfskräfte werden folgende Unterlagen 
benötigt:  
 

- Nachweis des Hochschulabschlusses (zwei Kopien) 
(Bei ausländischen Abschlüssen: Bescheinigung des International Office der RWTH Aachen über die 
Gleichwertigkeit eines ausländischen Studienabschlusses) 

- Erklärung zur möglichen Beschäftigungsdauer nach Abschluss * 
- LBV-Vordrucke * 

(Persönliche Angaben; Statuserklärung zur Sozialversicherung, Statuserklärung im 
Niedriglohbereich) 
 
 

 
* Diese Formulare stehen nur im Intranet der RWTH Aachen zur Verfügung. 
 

⇒ Wichtige Hinweise: 
• Alle Unterlagen verbleiben in der Personalakte, daher sind beglaubigte Kopien einzureichen. 
• Die Beglaubigung kann bei Vorlage der Originale und der Kopien in der Personalabteilung vorgenommen werden. 


